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STANDPUNKT
Daniel Engler

Honorare unter Druck
Eine Architektin geniesst gegenüber ihrer Bauherrschaft eine ähnliche

Vertrauensstellung wie etwa Anwälte oder Ärztinnen bei ihren

Klienten bzw. Patientinnen. Man vertraut ihr sozusagen die

geheimsten Wünsche an, legt offen, wie man sich sein Leben

vorstellt und möchte das stimmige Umfeld dazu entworfen und gebaut

haben. Klar, dass bei ihrer Auswahl persönliche Affinitäten im

Vordergrund stehen und die Honorarfrage keine zentrale Rolle spielen

wird. Beim Bauingenieur hingegen verlässt man sich normalerweise

darauf, dass in der Schweiz (wozu haben wir schliesslich SIA-

Normen...) auch ein mittelmässiger Ingenieur seine Aufgabe
«recht» macht - und nimmt folglich den Billigsten. Auch klar, dass

hier die Honorarsituation weniger rosig aussieht.

Andererseits: Seit vielen Jahren hören wir Klagen über den Mangel

an Bauingenieuren. Warum nur steigen die Honorare bzw. die

Löhne in der Branche dann nicht, wie sie das gemäss einer
ökonomischen Grundregel bei knappem Angebot eigentlich sollten? Eine

ketzerische These dazu: Es gibt gar nicht zu wenig Bauingenieure.

Der überdurchschnittliche Produktivitätsfortschritt durch die

Einführung von EDV könnte zum grossen Teil verantwortlich sein für
den Beschäftigungsrückgang in diesem Sektor. Dafür spricht z.B.,
dass die in der SIA-Leistungs- und Honorarordnung vorgeschlagenen

Ansätze heute öfter mal halbiert werden müssen, will man
eine Chance auf einen Auftrag haben - und trotzdem ist ein (wenn

auch nicht berauschendes) Auskommen für die meisten möglich.
Dazu kommt, dass es sich bei den im Verhältnis zu den Löhnen

weiter sinkenden Materialkosten immer weniger rechnet, elaborier-

te statische Bemessungen auszuführen. Es lohnt sich schnell

einmal, ein paar Stunden Denkarbeit durch einige Kubikmeter Beton

zu ersetzen. Was ja auch nicht weiter schlimm wäre. Es gibt noch

immer genügend Bereiche, wo die Kreativität und das Fachwissen

des Ingenieurs gefragt sind. Hier allerdings muss konsequent umgedacht

werden: Hin zu einer Beratung in umfassenden Sinn und zur

inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Visionen und Anliegen
der Architekten und Planerinnen. Und schon ist man auf einer

Ebene angekommen, wo die Bauherrschaft überzeugt werden

könnte, dass mit einer auf Qualitätskriterien basierten Auswahl der

Ingenieurin ein wirklicher Mehrwert herausschaut.

Im Bereich der öffentlichen Planungsaufträge scheint die Umsetzung

dieses Prinzips allerdings nicht einfach zu sein. Man hat

Schwierigkeiten, den Qualitätskriterien das ihnen angemessene
Gewicht zukommen zu lassen, weil unter dem Druck politischer
Legitimationspflicht und drohender Terminverzögerungen durch

Einsprachen der Preis oft zum alleinigen Entscheidungskriterium
für die Auftragsvergabe wird. Es mussten Strukturen geschaffen

werden, die es den Behörden erlaubten, tatsächlich Qualität
auszuwählen. Lesen Sie dazu die Vorschläge der Gruppe Planung
Bauenschweiz auf Seite 7.
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